
1650 Mai 21 . , Baden A

SCHREIBEN VOM [LANDSCHREIBER DER GRAFSCHAFT BADEN] , JOHANN FRANZ
CEBERG, [AN DEN ZUGER STADT- UND AMTSRAT BEAT II . ZUR¬
LAUBEN]

"Von deme 3 darvon der H. in seinem schryben andütung thut 3 habe ich zu bedu-

ren nur garzu vil verstandten 3 was sich nämlich an Jüngster [Lands ] gemeindt
1

[in Zug] zugetragen 3 ist mir von Herzen leidt von des Herren 3 undt danne auch

des gemeinen Standts undt Heils wegen 3 das gemeine wesen wirdt darby mehren

schaden als der Herr empfahen 3 dan des Herren beschaffenheit undt dem gemeinen

wesen gute thrüwe geleiste dienst sindt also bekandt 3 dass seinem ansehen undt

Lob hierdurch nichts kan geminderet werden 3 sonder desto mehrer by den ver¬

ständigen schinen wirdt 3 obschon die Praticen einmahl disers haben zuwegen

bringen mögen . Es ist aber darvon weitleuffig Zureden besser als zuschryben.

Wie villichter darzu in kurzem sich die glegenheit antragen möcht . Bittendte

der H. Schw [ager ] wolle ferner 3 wie bis dahero 3 min grossgünstiger Patron sein

undt mich als seinen schuldigst undt bereitwilligen diener bevohlen ha¬
ben.

Verschinen Sontag hat der vogt [Balthasar ] Widerkehr  zu Spreidtenbach
2

dem predicanten [ von Dietikon 3 Hans Jakob Bedinge  r] 3 der 3 wie nun ein

Zeidthero beschehen 3 die Kinderlehr halten wollen 3 die Kirchen zu gedachtem

Spreitenbach nit öffnen wollen 3 mit vermelden Er habe von hocher Oberkeit

[=die in der Grafschaft Baden reg . Orte ] bevelch 3 weil es ein nüwerung sie 3

wie dan by dero leisten tagleistung alhie [=gemeineidg . Tagsatzung vom IS . Be-

zember 1649 in Baden ] by dem Capuciner Kloster auff anbringen des H. Prelat-

ten zu Wettingen [Abt Bernhard Keller]  die meinung gewesen 3 dass dem
4

predicanten in solcher Kirchen 3 wie von altem hero 3 Kinderlehr zu halten al¬

lein einmahl im Jahr solte gestattet werden 3 in dem verstandt 3 dass solche
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Kirchen den Catholischen alleinig zuhöre . Des dem H. Landtvogt [von Baden,

Hans Kaspar E s c h e r ] geklagt , undt Er höchlich erzürnet worden , es für

ein Despect gehalten , weil under ihme , als einem Landtvogt von Zürich , nit

mehr wolte gestattet werden , was man under anderer regierung zugestehen . Heüt

haben H. [alt ] Bürgermeister [und derzeitiger Rat Hans Rudolf ] Rahn  undt

Sekhelmeister [Hans Ludwig ] Sahne [e ] b e r g e r , die alhie baden thundt,

mich beschickt , mir vorgehalten , haben deswegen schryben [ von Bürgermeister

und Rat ] von Zürich mit mir zereden , dass disere sperung oder Vorenthaltung

des Schlüssel abgeschaffet werde , dan diser Kirchen beiden religionen zu gleich

zuhöre , auch ein Copy eines Vertrags zeigt , dessen äbschrifft ich noch nit be¬

kommen mögen , der zwüschendt dem H. Schneberger undt [dem] Rathsherr [von Zü¬

rich , Hans Jakob ] Schmidt [am 19 . August 1639 an der Konferenz der Abtei

Wettingen mit Zürich in Wettingen ] ^ eines undt Herren Abbt Niclausen [I . von

F l ü e - damals war dieser jedoch noch Konve ?itual - ] see [ lig ] des andern

theils diser Kirchen halb gemacht ist , darin beiden theilen das exercitium

nach belieben ohngehindert zugegeben wirdt . Darby vermeldet , wie hoch ihre

Herren undt oberen es empfinden thüen , dass man den H. Predicanten nit mehr,

wie berits bisdahin . . . [gemäss ] solchem vertrag , in die Kirchen lassen wol¬

te , mit andüten wan man wider der Schidorthen meinung etwas nüwerung anheben

wolle , solle man sehen was beschehe . So ich au ff gwalt bruchung , undt des man

dem Gottshaus Wettingen die zu Pfar gehörige Zehenden zu Urdorff Speren wurde,

verstanden . Jch habe in gebürender monier geantwort , dass uff syten der Cath.

geklagt werde , der Predicant suche imerdar nüwerung , halte nit darfür , dass

man der sytz ?iuwerung begere , doch wolle ich mich erkundigen ohngefahr . Also

darüber mit rath des H. Prelaten und H. undervogts [von Spreitenbach ?] by sol¬

cher der Sachen bewandtnus verschaffe , das vogt Baltz morgens nit bihuss sein,

undt wan der Predicant wider in die Kirch begere , man ihme öffnen solle , als

wan Vogt Balz nichts drum wüsse . Wan ich dan morderigen ervolg vemime , will

ich nacher [ an Schultheiss und Rat ? von ] Lucem brichten , mit diser glegenheit

habe ichs dem Herren in verthruwter geheim brichten wollen , mit dienstlicher

bitt mir sein particular meinung darüber zu Communicieren . Sorge , wan man

gleich vill Unglegenheit machen werde , werde entlieh nichts wider disem zwar

nit gültigen vertrag , undt wider ihrer syts berits etliche Jahr vermeintlich

angefangene possession zu erhalten , sonder ehender zu besorgen sein , dass sy

auch ein sigerist eintringen . Wan man dergestalt dissimulando die sach bis
ß

auff die Jahrrechnung [vom 3 . Juli 1650 in Baden ] gehen . Hessen woldte , kön-

den alsdan gnugsam berichtet werden , dan iezundt nacher Lucem oder sonst in



orth zerriten geduncke mich nit ratsam 3 weil es ohne des Landtvogts wüssen

nit zugehen köndte . . .

raptim wil man mich heüt disem tag mit angeregtem geschefft hin und heri ge

sprengt ".

1 ) 1650 unterlag Beat II . Zurlauben , ein Freund Frankreichs , bei der Ammann¬
wahl an der Landsgemeinde in Zug dem spanienfreundlichen Georg S i d 1 e
vgl . AH 48/73 Nr . 5 , insbes . Anm. 23.

2 ) vgl . auch AH 39/23
3 ) vgl . EA VI 1 , 1322 Art . 299 . Beat II . Zurlauben war damals Zuger Tagsat¬

zungsgesandter , s . ebenda 22 (Nr . 20 ) .
4 ) Dietikon , Urdorf und Spreitenbach waren Kollaturen der Abtei Wettingen.
5 ) s . EA V 2 , 1144 (Nr . 909)
6 ) s . ebenda VI 1 , 30 (Nr . 27 ) . Beat II . Zurlauben war nicht Vertreter von

Stadt und Amt Zug an dieser Jahrrechnung . In den gedruckten EA ist dieses
Geschäft nicht aufge führt.
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